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V/ien, am 4. August 1970 

betreffend die ~1chriftliche Anfrage der I\bgeordneten zum 
Hationcürat Babc.mi tz und Genossen, Nr. 224/J -NH/1970 vom 
8. Juli 1970: "'.-/e1che liföglichkeit en eröffnet die Seenver­
kehrsorc1nunc, um Unfälle nach Nöglichkeit zu vermeiden." 

Zu obiger Anfrage erlaube ich mir, folgendes mitzuteilen: 

Die Seenverkehrsordnung ist in ihrem materiellen Gehalt ein 

der StraßenverkC?hrsordnung gleichzuhaltendes Gesetz betreffend 

die Hege1ung des Schiffsverkehrs auf österreichischen Seen. 

Allein die Al1gerlleinen Bestimmungen der Seenverkehrsol'dnung 

sollten bei deren Einhaltung an sich schon eine Gewähr für den 

reibungslosen Ablauf des Schiffsverkehrs bieten. Allerdings 

ist genauso wie im Straßenverkehr menschliches Verschulden 

oder Versagen nicht auszuschließen. Die Seenverkehrsordnung 

räumt dem Landeshauptmann als Schiffahrtsbehörde die nöglich­

keit ein, Zluu Schutze von Personen, von Tieren, insbesondere 

von Fischen etc. sowie zur Hintanhaltung einer Gefährdung von 

Personen oder Sachen im Verordnungs'dege Verkehrsbeschränkungen 

betreffend die Ausübung der Schiffahrt nur mit bestimmten Gat­

tungen von Wasserfahrzeugen zu erlassen (Schutzzone) sowie 

Teile stnes Sees der Ausübung bestimmter Arten des 'Hasser­

sports mit Vervvendung von Wasserfahrzeugen vorzubehalten. 

(Sperrgebiet). 

Der Landeshauptmann von Burgenland hat mit Verordnung vom 

29.11.1969 über Beschränkungen der Schiffahrt auf burgenlän­

dischen Seen, 1GBl. Nr. 28, von ersterer Möglichkeit Gebrauch 

gemacht und die Schiffahrt mit Wasserfahrzeugen mit Easchi­

nellem Antrieb die mit einem Verbrennungsmotor ausgestE.l.ttet 

sind - von best1Illmten Ausnahmen, 1die Fahrzeuge der Genda.r­

merie, Polizei, Zollwache, H.ettungsdienst etc. abgesehen -
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auf besti;mnten Gevvässern, u.a. dem Neusiedlersee, verboten. 

Weitere Verkehrsbeschränkungen bzv,. die Konzentration· be­

stimmter Arten des Wassersports auf einzelne Teile des Sees 

bieten zwar eine gewisse Handha~e, die Unfallshäufigkeit zu 

mildern, würden aber dem allgemein vorherrschenden Interesse 

an der AUßübung des VJassersports zuwiderlaufen. 

Obwohl die Seenverkehrsordnung die Errichtung eines perma­

nenten Hettungsdienstes grundsätzlich nicht vorsieht, wird 

auf dem Neusj.edlersee ein Hettungsdienst mit Fahrzeugen der 

Polizei, Gendarmerie und Zollwache besorgt. Nach meiner lllsicht 

scheint zur Vermeidung von Unfällen nur eine entsprechend 

strengere Überwachung der Bestimmungen der Seenverkehrsord­

nung durch die örtliche Organe der Gendarmerie und Polizei 

zweckmäßig. 

Der Bundesminister: 
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